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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.1970

Norm

ABGB §1320 A

ABGB §1320 B3

Rechtssatz

Das Anbringen eines Zaunes ist dort zu fordern, wo Tiere ohne entsprechende Aufsicht mehr oder weniger sich selbst

überlassen sind. Das gilt in erster Linie für Weideflächen, zumal solche in der Nähe einer Straße.
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